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Öffentliche Bekanntmachung
Kreis Paderborn

Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/40862-16-600

Errichtung und Betrieb von einer Windkraftanlage in Salzkotten 
Die Brockmann Wind GmbH & Co. KG Salzkotten, Eggering 66, 33184 Alten-
beken beantragt gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Salz-
kotten, Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstück 193.
Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale:
• Enercon E-115
• Leistung 3.000 kW
• Nabenhöhe 149,08 m
• Rotordurchmesser 115,71 m
• Gesamthöhe 206,94 m
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den
zugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag Stufe II, FFH-Vorprüfung,
Ablenkungskonzept nach § 44 BNatSchG, Schall- und Schattengutachten,
Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbe-
dürftige Anlage im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter
Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff.
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vor-
haben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn und der Stadt Salzkotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 05.10.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. An diesem Termin werden Anträge für insgesamt sechs Wind-
energieanlagen im Bereich Salzkotten / Scharmede erörtert.
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Öffentliche Bekanntmachung
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Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/41762-15-600 (V)

66.3/41062-16-600
66.3/41077-16-600 
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in Salzkotten

Die TurboWind Energie GmbH, Günther-Wagner-Allee 19, 30177 Hannover,
beantragt gem. § 9 sowie § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) einen Vorbescheid bzw. zwei Genehmigungen zur Errichtung und
Betrieb von insgesamt zwei Windkraftanlage in Salzkotten, Gemarkung Salz-
kotten, Flur 10, Flurstücke 111 und 242.
Die Windkraftanlagen haben folgende technische Merkmale:
• Enercon E-115
• Leistung 3.000 kW
• Nabenhöhe 149,08 m
• Rotordurchmesser 115,71 m
• Gesamthöhe 206,94 m
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und
den zugehörigen Antragsunterlagen (jeweils Umweltverträglichkeitsstudie,
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag, FFH-Vorprü-
fung, Schall- und Schattengutachten, Gutachten zur Standorteignung, Gut-
achten zur optisch bedrängenden Wirkung, Typenprüfung) entnommen wer-
den.
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um genehmigungsbedürftige
Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlagen sind im Anhang zu § 1 der
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer
1.6.2 aufgeführt. Für die Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Ver-
ordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) werden die
Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Die Anträge mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Stadt Salzkotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist
sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 11.10.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Öffentliche Bekanntmachung
Kreis Paderborn

Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/42479-15-600

66.3/40023-16-600
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in Salzkotten

Die Lackmann Phymetric GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn, beantragt
gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmi-
gungen zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windkraftanlagen in Salzkot-
ten, Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstücke 37 und 200.
Die Windkraftanlagen haben folgende technische Merkmale:
• Enercon E-115
• Leistung 3.000 kW
• Nabenhöhe 149,08 m
• Rotordurchmesser 115,71 m
• Gesamthöhe 206,94 m
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und
den zugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan (für 40023-16-600), Artenschutzfachbeitrag
Stufe II, FFH-Vorprüfung, Ablenkungskonzept nach § 44 BNatSchG, Schall-
und Schattengutachten, Gutachten zur optisch bedrängenden Wirkung (für
40023-16-600), Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen
werden.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbe-
dürftige Anlage im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter
Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff.
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vor-
haben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn und der Stadt Salzkotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten. aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 22.09.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Öffentliche Bekanntmachung
Kreis Paderborn

Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/41907-15-600

Errichtung und Betrieb von einer Windkraftanlage in Salzkotten
Die Lackmann Phymetric GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn, beantragt
gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmi-
gung zur Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Salzkotten, Gemar-
kung Scharmede, Flur 8, Flurstück 629.
Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale:
• Enercon E-115
• Leistung 3.000 kW
• Nabenhöhe 135,48 m
• Rotordurchmesser 115,71 m
• Gesamthöhe 193,94 m
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den
zugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag Stufe II, FFH-Vorprüfung,
Ablenkungskonzept nach § 44 BNatSchG, Schall- und Schattengutachten,
Gutachten zur Standorteignung, Gutachten zur optisch bedrängenden Wir-
kung, Typenprüfung) entnommen werden.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbe-
dürftige Anlage im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter
Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff.
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vor-
haben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn und der Stadt Salzkotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 05.10.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. An diesem Termin werden Anträge für insgesamt sechs Wind-
energieanlagen im Bereich Salzkotten / Scharmede erörtert.
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Öffentliche Bekanntmachung
Kreis Paderborn

Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/40828-16-600

66.3/40829-16-600
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in Salzkotten und
Salzkotten-Scharmede

Die Bürgerwind Widey GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn, beantragt gem.
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen in Salzkotten, Gemarkung
Salzkotten, Flur 2, Flurstücke 103, 187 und 196 sowie Gemarkung Scharme-
de, Flur 7, Flurstücke 842, 483 und 844.
Die Windkraftanlagen haben folgende technische Merkmale:
WEA 01, Az. 40828-16-600 WEA 02, Az. 40829-16-600
Enercon E-82 E2 TES Enercon E-115
Leistung 2.300 kW Leistung 3.000 kW
Nabenhöhe 138,38 m Nabenhöhe 149,08 m
Rotordurchmesser 82,00 m Rotordurchmesser 115,71 m
Gesamthöhe 179,38 m Gesamthöhe 206,94 m
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und
den zugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag Stufe II, FFH-Vor-
prüfung, Ablenkungskonzept nach § 44 BNatSchG, Schall- und Schattengut-
achten, Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden.
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um genehmigungsbedürftige
Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlagen sind im Anhang zu § 1 der
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer
1.6.2 aufgeführt. Für die Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Ver-
ordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) werden die
Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und der Stadt Salzkotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 05.10.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. An diesem Termin werden Anträge für insgesamt sechs Wind-
energieanlagen im Bereich Salzkotten / Scharmede erörtert.
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Öffentliche Bekanntmachung
Kreis Paderborn

Der Landrat
Aldegreverstr. 10-14

33102 Paderborn
Az.: 66.3/40878-16-600

Errichtung und Betrieb von einer Windkraftanlage in Salzkotten-
Scharmede

Die Dune Wind GmbH & Co. KG, Südhagen 4, 34513 Waldeck, beantragt
gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmi-
gung zur Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage in Salzkotten, Gemar-
kung Scharmede, Flur 7, Flurstück 796.
Die Windkraftanlage hat folgende technische Merkmale:
• Enercon E-82 E2 TES
• Leistung 2.300 kW
• Nabenhöhe 138,38 m
• Rotordurchmesser 82,00 m
• Gesamthöhe 179,38 m
Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem ausgelegten Antrag und den
zugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, Artenschutzfachbeitrag Stufe II, FFH-Vorprüfung,
Ablenkungskonzept nach § 44 BNatSchG, Schall- und Schattengutachten,
Gutachten zur Standorteignung, Typenprüfung) entnommen werden.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbe-
dürftige Anlage im Sinne des § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter
Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für dieses Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff.
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird das Vor-
haben hierdurch öffentlich bekannt gemacht. 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom
07.07.2016 bis einschließlich 08.08.2016 bei der Kreisverwaltung Paderborn,
Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, Alde-
greverstraße 10-14, 33102 Paderborn und der Stadt Salz-kotten, Fachbereich
Stadtentwicklung, Zimmer 44/45, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, aus. Er kann
dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingese-
hen werden.
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amt-
liche-Bekanntmachung-und-Auslegung.php veröffentlicht.
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Auslegungsfrist und
bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich
22.08.2016) schriftlich bei den vorstehend genannten Behörden erhoben wer-
den.
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung
bis zum Ablauf der o.g. Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein
sich anschließendes Gerichtsverfahren.
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig
und deutlich lesbar anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können
nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an die An-
tragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die An-
gaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind. 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß §
10 Abs. 6 BImSchG die rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwen-
dungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird
diese Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird
durch die Genehmigungsbehörde zunächst auf den 05.10.2016 ab 09.30 Uhr
anberaumt. An diesem Termin werden Anträge für insgesamt sechs Wind-
energieanlagen im Bereich Salzkotten / Scharmede erörtert.
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung Salzkotten, Marktstr. 8, 33154 Salzkotten, durchgeführt. Bei Bedarf wird
die Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit
an gleicher Stelle fortgesetzt. 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im
Einzelfall kann aus besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin und
Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren
rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne
Rücksicht auf das Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einladung zu diesem
Termin erfolgt nicht mehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die
Genehmigungsanträge und über Einwendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann.

Im Auftrag
gez. Kasmann
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Wo liegt
denn
0 52 93/. . .

Sicherlich haben Sie 
sich beim „Studium“ 

unserer Kleinanzeigen 
auch schon einmal 

gefragt, zu welchem 
Ort eine bestimmte 
Vorwahl-Nr. gehört.

Um Ihnen eine 
Orientierungshilfe zu 
geben, haben wir die
Ortsnetzkennzahlen 

aus unserem 
Verbreitungsgebiet für 
Sie zusammengestellt:

0 25 88 Harsewinkel-Greffen
0 29 41 Lippstadt
0 29 44 Rietberg-Mastholte
0 29 51 Büren
0 29 53 Wünnenberg
0 29 55 Büren-Wewelsburg
0 29 57 Wünnenberg-Haaren
0 29 58 Büren-Harth
0 52 01 Halle (Westf.)
0 52 02 Oerlinghausen
0 52 03 Werther
0 52 04 Steinhagen
0 52 05 Bielefeld-Sennestadt
0 52 06 Bielefeld-Jöllenbeck
0 52 07 Schloß Holte-Stukenbrock
0 52 08 Leopoldshöhe
0 52 09 Gütersloh-Friedrichsdorf

05 21 Bielefeld
0 52 21 Herford
0 52 22 Bad Salzuflen
0 52 23 Bünde
0 52 24 Enger
0 52 25 Spenge
0 52 26 Rödinghausen-Bruchmühlen
0 52 28 Vlotho-Exter
0 52 31 Detmold
0 52 32 Lage
0 52 33 Steinheim
0 52 34 Horn-Bad Meinberg
0 52 35 Blomberg (Lippe)
0 52 37 Augustdorf
0 52 38 Nieheim-Himmighausen
0 52 41 Gütersloh
0 52 42 Rheda-Wiedenbrück
0 52 44 Rietberg
0 52 45 Herzebrock-Clarholz
0 52 46 Verl
0 52 47 Harsewinkel
0 52 48 Langenberg (Kr. Gütersloh)
0 52 50 Delbrück
0 52 51 Paderborn
0 52 52 Bad Lippspringe-Schlangen
0 52 53 Bad Driburg
0 52 54 Paderborn-Schloß Neu-

haus/-Elsen
0 52 55 Altenbeken
0 52 57 Hövelhof
0 52 58 Salzkotten
0 52 59 Bad Driburg-Neuenheerse
0 52 61 Lemgo
0 52 71 Höxter
0 52 62 Extertal
0 52 66 Lemgo-Kirchheide
0 52 72 Brakel
0 52 73 Beverungen
0 52 74 Nieheim
0 52 75 Höxter-Ottbergen
0 52 76 Marienmünster
0 52 77 Höxter-Fürstenau
0 52 78 Höxter-Ovenhausen
0 52 92 Lichtenau-Atteln
0 52 93 Paderborn-Dahl
0 52 94 Hövelhof-Espeln
0 52 95 Lichtenau
0 54 23 Versmold
0 54 25 Borgholzhausen
0 54 27 Melle-Buer
0 54 28 Melle-Neuenkirchen
0 54 74 Stemwede-Dielingen
0 56 41 Warburg
0 56 42 Warburg-Scherfede
0 56 43 Borgentreich
0 56 44 Willebadessen-Peckelsheim
0 56 45 Borgentreich-Borgholz
0 56 46 Willebadessen
0 56 47 Lichtenau-Kleinenberg
0 56 48 Brakel-Gehrden
0 57 02 Petershagen-Lahde
0 57 03 Hille
0 57 04 Petershagen-Friedewalde
0 57 05 Petershagen-Windheim
0 57 06 Porta Westfalica
0 57 07 Petershagen
0 05 71 Minden
0 57 31 Bad Oeynhausen
0 57 32 Löhne
0 57 33 Vlotho
0 57 34 Bergkirchen
0 57 41 Lübbecke
0 57 42 Preußisch Oldendorf
0 57 43 Espelkamp-Gestringen
0 57 44 Hüllhorst
0 57 45 Stemwede-Levern
0 57 46 Rödinghausen
0 57 68 Petershagen-Heimsen
0 57 71 Rahden
0 57 72 Espelkamp
0 57 73 Stemwede-Wehdem
0 57 76 Rahden-Preußisch Ströhen
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